
 

S.28.01 — Mindestkapitalanforderung — nur Lebensversicherungs- oder nur Nichtlebensversicherungs- oder Rück
versicherungstätigkeit 

Allgemeine Bemerkungen: 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die Erstübermittlung sowie die vierteljährliche und jährliche Übermittlung von Infor
mationen für einzelne Unternehmen. 
Der Meldebogen S.28.01 ist von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen zu übermitteln, die nicht zu 
denjenigen zählen, die gleichzeitig Lebensversicherungs- und Nichtlebensversicherungstätigkeiten ausüben. Solche Un
ternehmen übermitteln stattdessen den Meldebogen S.28.02. 
Dieser Meldebogen ist auf Basis der Solvabilität-II-Bewertung auszufüllen; d. h., als gebuchte Prämien gelten die Prämien, 
die innerhalb eines bestimmten Zeitraums an ein Unternehmen zu zahlen sind (nach Artikel 1 Absatz 11 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35). 
Alle Bezugnahmen auf versicherungstechnische Rückstellungen beziehen sich auf versicherungstechnische Rückstellun
gen nach Anwendung der langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen. 
Bei der Berechnung der Mindestkapitalanforderung (MCR) wird eine lineare Formel mit einer Untergrenze von 25 % und 
einer Obergrenze von 45 % der Solvenzkapitalanforderung (SCR) kombiniert. Für die MCR gibt es abhängig von der Art 
des Unternehmens eine absolute Untergrenze (gemäß Definition in Artikel 129 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie 
2009/138/EG). 

ELEMENT HINWEISE 

C0010/R0010 Bestandteil der linearen Formel 
für Nichtlebensversicherungs- 
und Rückversicherungsver
pflichtungen — MCR NL -Er
gebnis 

Dies ist der Bestandteil der linearen Formel für Nichtlebensversicherungs- und 
-rückversicherungsverpflichtungen, der gemäß Artikel 250 der Delegierten Ver
ordnung (EU) 2015/35 berechnet wird. 

C0020/R0020 Krankheitskostenversicherung 
und proportionale Rückver
sicherung — bester Schätz
wert (nach Abzug von Rück
versicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die Krankheitskosten
versicherung und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge nach 
Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null. 

C0030/R0020 Krankheitskostenversicherung 
und proportionale Rückver
sicherung — gebuchte Prä
mien (nach Abzug von Rück
versicherung) in den letzten 
zwölf Monaten 

Dies sind die gebuchten Prämien für die Krankheitskostenversicherung und die 
proportionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum 
nach Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze 
von null. Auszunehmen ist der Betrag von Steuern oder Entgelten, die mit Prä
mien erhoben werden. 

C0020/R0030 Berufsunfähigkeitsversicherung 
und proportionale Rückver
sicherung — Bester Schätz
wert (nach Abzug von Rück
versicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die Berufsunfähigkeits
versicherung und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge nach 
Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null. 

C0030/R0030 Berufsunfähigkeitsversicherung 
und proportionale Rückver
sicherung — Gebuchte Prä
mien (nach Abzug von Rück
versicherung) in den letzten 
12 Monaten 

Dies sind die gebuchten Prämien für die Berufsunfähigkeitsversicherung und die 
proportionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum 
nach Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze 
von null. Auszunehmen ist der Betrag von Steuern oder Entgelten, die mit Prä
mien erhoben werden. 

C0020/R0040 Arbeitsunfallversicherung und 
proportionale Rückversiche
rung — Bester Schätzwert 
(nach Abzug von Rückver
sicherung/Zweckgesellschaft) 
und versicherungstechnische 
Rückstellungen als Ganzes be
rechnet 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die Arbeitsunfallver
sicherung und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge nach Abzug 
der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften mit einer Untergrenze von null.
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ELEMENT HINWEISE 

C0030/R0040 Arbeitsunfallversicherung und 
proportionale Rückversiche
rung — Gebuchte Prämien 
(nach Abzug von Rückver
sicherung) in den letzten 
12 Monaten 

Dies sind die gebuchten Prämien für die Arbeitsunfallversicherung und die pro
portionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum nach 
Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze von null. 
Auszunehmen ist der Betrag von Steuern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben 
werden. 

C0020/R0050 Kraftfahrzeughaftpflichtver
sicherung und proportionale 
Rückversicherung — Bester 
Schätzwert (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die Kraftfahrzeughaft
pflichtversicherung und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge 
nach Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und ge
genüber Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null. 

C0030/R0050 Kraftfahrzeughaftpflichtver
sicherung und proportionale 
Rückversicherung — Ge
buchte Prämien (nach Abzug 
von Rückversicherung) in den 
letzten 12 Monaten 

Dies sind die gebuchten Prämien für die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung und 
die proportionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum 
nach Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze von 
null. Auszunehmen ist der Betrag von Steuern oder Entgelten, die mit Prämien 
erhoben werden. 

C0020/R0060 Sonstige Kraftfahrtversicherung 
und proportionale Rückver
sicherung — Bester Schätz
wert (nach Abzug von Rück
versicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die sonstige Kraftfahrt
versicherung und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge nach 
Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null. 

C0030/R0060 Sonstige Kraftfahrtversicherung 
und proportionale Rückver
sicherung — Gebuchte Prä
mien (nach Abzug von Rück
versicherung) in den letzten 
12 Monaten 

Dies sind die gebuchten Prämien für die sonstige Kraftfahrtversicherung und die 
proportionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum 
nach Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze 
von null. Auszunehmen ist der Betrag von Steuern oder Entgelten, die mit Prä
mien erhoben werden. 

C0020/R0070 See-, Luftfahrt- und Transport
versicherung und proportio
nale Rückversicherung — 
Bester Schätzwert (nach Abzug 
von Rückversicherung/Zweck
gesellschaft) und versiche
rungstechnische Rückstellun
gen als Ganzes berechnet 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die See-, Luftfahrt- und 
Transportversicherung und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge 
nach Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und ge
genüber Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null. 

C0030/R0070 See-, Luftfahrt- und Transport
versicherung und proportio
nale Rückversicherung — Ge
buchte Prämien (nach Abzug 
von Rückversicherung) in den 
letzten 12 Monaten 

Dies sind die gebuchten Prämien für die See-, Luftfahrt- und Transportversiche
rung und die proportionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölf
monatszeitraum nach Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer 
Untergrenze von null. Auszunehmen ist der Betrag von Steuern oder Entgelten, 
die mit Prämien erhoben werden. 

C0020/R0080 Feuer- und andere Sachver
sicherungen und proportionale 
Rückversicherung — Bester 
Schätzwert (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für Feuer- und andere 
Sachversicherungen und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge 
nach Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und ge
genüber Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null.
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ELEMENT HINWEISE 

C0030/R0080 Feuer- und andere Sachver
sicherungen und proportionale 
Rückversicherung — Ge
buchte Prämien (nach Abzug 
von Rückversicherung) in den 
letzten 12 Monaten 

Dies sind die gebuchten Prämien für Feuer- und andere Sachversicherungen und 
die proportionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum 
nach Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze von 
null. Auszunehmen ist der Betrag von Steuern oder Entgelten, die mit Prämien 
erhoben werden. 

C0020/R0090 Allgemeine Haftpflichtver
sicherung und proportionale 
Rückversicherung — Bester 
Schätzwert (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die allgemeine Haft
pflichtversicherung und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge 
nach Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und ge
genüber Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null. 

C0030/R0090 Allgemeine Haftpflichtver
sicherung und proportionale 
Rückversicherung — Ge
buchte Prämien (nach Abzug 
von Rückversicherung) in den 
letzten 12 Monaten 

Dies sind die gebuchten Prämien für die allgemeine Haftpflichtversicherung und 
proportionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum 
nach Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze 
von null. Auszunehmen ist der Betrag von Steuern oder Entgelten, die mit Prä
mien erhoben werden. 

C0020/R0100 Kredit- und Kautionsversiche
rung und proportionale Rück
versicherung — Bester 
Schätzwert (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die Kredit- und Kauti
onsversicherung und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge nach 
Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null. 

C0030/R0100 Kredit- und Kautionsversiche
rung und proportionale Rück
versicherung — Gebuchte 
Prämien (nach Abzug von 
Rückversicherung) in den letz
ten 12 Monaten 

Dies sind die gebuchten Prämien für die Kredit- und Kautionsversicherung und die 
proportionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum 
nach Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze 
von null. Auszunehmen ist der Betrag von Steuern oder Entgelten, die mit Prä
mien erhoben werden. 

C0020/R0110 Rechtsschutzversicherung und 
proportionale Rückversiche
rung — Bester Schätzwert 
(nach Abzug von Rückver
sicherung/Zweckgesellschaft) 
und versicherungstechnische 
Rückstellungen als Ganzes be
rechnet 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die Rechtsschutzver
sicherung und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge nach Abzug 
der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften mit einer Untergrenze von null. 

C0030/R0110 Rechtsschutzversicherung und 
proportionale Rückversiche
rung — Gebuchte Prämien 
(nach Abzug von Rückver
sicherung) in den letzten 
12 Monaten 

Dies sind die gebuchten Prämien für die Rechtsschutzversicherung und die pro
portionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum nach 
Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze von null. 
Auszunehmen ist der Betrag von Steuern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben 
werden. 

C0020/R0120 Beistand und proportionale 
Rückversicherung — Bester 
Schätzwert (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für Beistand und die pro
portionale Rückversicherung ohne Risikomarge nach Abzug der einforderbaren 
Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften mit 
einer Untergrenze von null. 

C0030/R0120 Beistand und proportionale 
Rückversicherung — Ge
buchte Prämien (nach Abzug 
von Rückversicherung) in den 
letzten 12 Monaten 

Dies sind die gebuchten Prämien für Beistand und die proportionale Rückversiche
rung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum nach Abzug der Prämien für 
Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze von null. Auszunehmen ist der 
Betrag von Steuern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben werden.
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C0020/R0130 Versicherung gegen verschie
dene finanzielle Verluste und 
proportionale Rückversiche
rung — Bester Schätzwert 
(nach Abzug von Rückver
sicherung/Zweckgesellschaft) 
und versicherungstechnische 
Rückstellungen als Ganzes be
rechnet 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die Versicherung gegen 
verschiedene finanzielle Verluste und die proportionale Rückversicherung ohne 
Risikomarge nach Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsver
trägen und gegenüber Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null. 

C0030/R0130 Versicherung gegen verschie
dene finanzielle Verluste und 
proportionale Rückversiche
rung — Gebuchte Prämien 
(nach Abzug von Rückver
sicherung) in den letzten 
12 Monaten 

Dies sind die gebuchten Prämien für die Versicherung gegen verschiedene finan
zielle Verluste und die proportionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) 
Zwölfmonatszeitraum nach Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge 
mit einer Untergrenze von null. Auszunehmen ist der Betrag von Steuern oder 
Entgelten, die mit Prämien erhoben werden. 

C0020/R0140 Nichtproportionale Kranken
rückversicherung — bester 
Schätzwert (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die nichtproportionale 
Krankenrückversicherung ohne Risikomarge nach Abzug der einforderbaren Be
träge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften mit ei
ner Untergrenze von null. 

C0030/R0140 Nichtproportionale Kranken
rückversicherung — gebuchte 
Prämien (nach Abzug von 
Rückversicherung) in den letz
ten zwölf Monaten 

Dies sind die gebuchten Prämien für die nichtproportionale Krankenrückversiche
rung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum nach Abzug der Prämien für 
Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze von null. Auszunehmen ist der 
Betrag von Steuern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben werden. 

C0020/R0150 Nichtproportionale Unfallrück
versicherung — bester 
Schätzwert (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die nichtproportionale 
Unfallrückversicherung ohne Risikomarge nach Abzug der einforderbaren Beträge 
aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften mit einer 
Untergrenze von null. 

C0030/R0150 Nichtproportionale Unfallrück
versicherung — gebuchte 
Prämien (nach Abzug von 
Rückversicherung) in den letz
ten zwölf Monaten 

Dies sind die gebuchten Prämien für die nichtproportionale Unfallrückversiche
rung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum nach Abzug der Prämien für 
Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze von null. Auszunehmen ist der 
Betrag von Steuern oder Entgelten, die mit Beiträgen erhoben werden. 

C0020/R0160 Nichtproportionale See-, Luft
fahrt- und Transportrückver
sicherung — bester Schätz
wert (nach Abzug von Rück
versicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die nichtproportionale 
See-, Luftfahrt- und Transportrückversicherung ohne Risikomarge nach Abzug der 
einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften mit einer Untergrenze von null. 

C0030/R0160 Nichtproportionale See-, Luft
fahrt- und Transportrückver
sicherung — gebuchte Prä
mien (nach Abzug von Rück
versicherung) in den letzten 
zwölf Monaten 

Dies sind die gebuchten Prämien für die nichtproportionale See-, Luftfahrt- und 
Transportrückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum nach Ab
zug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze von null. 
Auszunehmen ist der Betrag von Steuern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben 
werden. 

C0020/R0170 Nichtproportionale Sachrück
versicherung — bester 
Schätzwert (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die nichtproportionale 
Sachrückversicherung ohne Risikomarge nach Abzug der einforderbaren Beträge 
aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften mit einer 
Untergrenze von null.
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C0030/R0170 Nichtproportionale Sachrück
versicherung — gebuchte 
Prämien (nach Abzug von 
Rückversicherung) in den letz
ten zwölf Monaten 

Dies sind die gebuchten Prämien für die nichtproportionale Sachrückversicherung 
im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum nach Abzug der Prämien für Rück
versicherungsverträge mit einer Untergrenze von null. Auszunehmen ist der Betrag 
von Steuern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben werden. 

C0040/R0200 Bestandteil der linearen Formel 
für Lebensversicherungs- und 
Rückversicherungsverpflichtun
gen — MCR L -Ergebnis 

Dies ist das Ergebnis des Bestandteils der linearen Formel für Lebensversicherungs- 
oder Rückversicherungsverpflichtungen, der gemäß Artikel 251 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 berechnet wird. 

C0050/R0210 Verpflichtungen mit Über
schussbeteiligung — garan
tierte Leistungen — bester 
Schätzwert (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Risikomarge in Bezug 
auf garantierte Leistungen für Lebensversicherungsverpflichtungen mit Überschuss
beteiligung nach Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträ
gen und gegenüber Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null sowie 
versicherungstechnische Rückstellungen ohne Risikomarge für Rückversicherungs
verpflichtungen, bei denen die zugrunde liegenden Lebensversicherungsverpflich
tungen eine Überschussbeteiligung beinhalten, nach Abzug der einforderbaren 
Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften, mit 
einer Untergrenze von null. 

C0050/R0220 Verpflichtungen mit Über
schussbeteiligung — künftige 
Überschussbeteiligungen — 
Bester Schätzwert (nach Abzug 
von Rückversicherung/Zweck
gesellschaft) und versiche
rungstechnische Rückstellun
gen als Ganzes berechnet 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Risikomarge in Bezug 
auf künftige Überschussbeteiligungen für Lebensversicherungsverpflichtungen mit 
Überschussbeteiligung nach Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversiche
rungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von 
null. 

C0050/R0230 Verpflichtungen aus index- 
und fondsgebundenen Ver
sicherungen — bester Schätz
wert (nach Abzug von Rück
versicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Risikomarge für in
dex- und fondsgebundene Lebensversicherungsverpflichtungen und Rückversiche
rungsverpflichtungen in Bezug auf solche Versicherungsverpflichtungen nach Ab
zug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null. 

C0050/R0240 Sonstige Verpflichtungen aus 
Lebens(rück)- und Kranken 
(rück)versicherungen — bester 
Schätzwert (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Risikomarge für alle 
anderen Lebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen in Bezug auf 
solche Versicherungsverpflichtungen nach Abzug der einforderbaren Beträge aus 
Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften mit einer Unter
grenze von null. 
Renten im Zusammenhang mit Nichtlebensversicherungsverträgen sind an dieser 
Stelle anzugeben. 

C0060/R0250 Gesamtes Risikokapital für alle 
Lebens(rück)versicherungsver
pflichtungen — Gesamtbetrag 
Risikokapital (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) 

Dies ist der Gesamtbetrag des Risikokapitals, d. h. die Summe über alle Verträge, 
die Lebensversicherungs- oder Rückversicherungsverpflichtungen aus dem Risiko
kapital der Verträge nach sich ziehen. 

C0070/R0300 Berechnung der gesamten 
MCR — lineare MCR 

Die lineare Mindestkapitalanforderung entspricht der Summe aus dem Bestandteil 
der linearen Formel für Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsver
pflichtungen und dem Bestandteil der linearen Formel für Lebensversicherungs- 
und Rückversicherungsverpflichtungen und wird gemäß Artikel 249 der Delegier
ten Verordnung (EU) 2015/35 ermittelt.

DE 5.5.2023 Amtsblatt der Europäischen Union L 120/1031



 

ELEMENT HINWEISE 

C0070/R0310 Berechnung der gesamten 
MCR — SCR 

Dies ist die aktuellste im Einklang mit den Artikeln 103 bis 127 der Richtlinie 
2009/138/EG zu berechnende und vorzulegende SCR, die entweder die des ent
sprechenden Jahres oder eine neuere ist, sofern die SCR neu berechnet wurde 
(z. B. aufgrund einer Änderung des Risikoprofils), einschließlich Kapitalaufschlag. 
Unternehmen, die ein internes Modell oder internes Partialmodell zur Berechnung 
der SCR verwenden, geben die entsprechende SCR an; davon ausgenommen sind 
Fälle, in denen die nationale Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 129 Absatz 3 der 
Richtlinie 2009/138/EG eine Bezugnahme auf die Standardformel fordert. 

C0070/R0320 Berechnung der gesamten 
MCR — MCR-Obergrenze 

Die Obergrenze beträgt 45 % der berechneten SCR einschließlich aller Kapitalauf
schläge gemäß Artikel 129 Absatz 3 der Richtlinie 2009/138/EG. 

C0070/R0330 Berechnung der gesamten 
MCR — MCR-Untergrenze 

Die Untergrenze beträgt 25 % der berechneten SCR einschließlich aller Kapital
aufschläge gemäß Artikel 129 Absatz 3 der Richtlinie 2009/138/EG. 

C0070/R0340 Berechnung der gesamten 
MCR — kombinierte MCR 

Dies ist das Ergebnis des Formelbestandteils, der gemäß Artikel 248 Absatz 2 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 berechnet wird. 

C0070/R0350 Berechnung der gesamten 
MCR — absolute Untergrenze 
der MCR 

Dieser Wert wird gemäß Artikel 129 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie 
2009/138/EG berechnet. 

C0070/R0400 Mindestkapitalanforderung Dies ist das Ergebnis des Formelbestandteils, der gemäß Artikel 248 Absatz 1 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 berechnet wird. 

S.28.02 — Mindestkapitalanforderung — sowohl Lebensversicherungs- als auch Nichtlebensversicherungstätigkeit 

Allgemeine Bemerkungen: 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die Erstübermittlung sowie die vierteljährliche und jährliche Übermittlung von Infor
mationen für einzelne Unternehmen. 

Der Meldebogen S.28.02 ist von Versicherungsunternehmen zu übermitteln, die sowohl Lebensversicherungs- als auch 
Nichtlebensversicherungstätigkeiten ausüben. Andere Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen als solche, die 
sowohl Lebensversicherungs- als Nichtlebensversicherungstätigkeiten ausüben, übermitteln stattdessen den Meldebogen 
S.28.01. 

Dieser Meldebogen ist auf Basis der Solvabilität-II-Bewertung auszufüllen; d. h., als gebuchte Prämien gelten die Prämien, 
die innerhalb eines bestimmten Zeitraums an ein Unternehmen zu zahlen sind (nach Artikel 1 Absatz 11 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35). 

Die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen legen die gebuchten/verdienten Prämien im Sinne von Artikel 1 
Nummern 11 und 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 offen, und zwar unabhängig davon, ob nationale 
Rechnungslegungsvorschriften oder IFRS verwendet werden. Alle Bezugnahmen auf versicherungstechnische Rückstel
lungen beziehen sich auf versicherungstechnische Rückstellungen nach Anwendung der langfristigen Garantien und 
Übergangsmaßnahmen. 

Bei der Berechnung der Mindestkapitalanforderung (MCR) wird eine lineare Formel mit einer Untergrenze von 25 % und 
einer Obergrenze von 45 % der Solvenzkapitalanforderung (SCR) kombiniert. Für die MCR gibt es abhängig von der Art 
des Unternehmens eine absolute Untergrenze (gemäß Definition in Artikel 129 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie 
2009/138/EG). 

ELEMENT HINWEISE 

C0010/R0010 Bestandteil der linearen Formel 
für Nichtlebensversicherungs- 
und Rückversicherungsver
pflichtungen — MCR (NL,NL) - 
Ergebnis — Nichtlebensver
sicherungstätigkeit 

Dies ist der Bestandteil der linearen Formel für Nichtlebensversicherungs- und 
-rückversicherungsverpflichtungen in Bezug auf Nichtlebensversicherungstätigkeit, 
der gemäß Artikel 252 Absatz 4 und Absatz 5 der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35 berechnet wird.
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ELEMENT HINWEISE 

C0020/R0010 Bestandteil der linearen Formel 
für Nichtlebensversicherungs- 
und Rückversicherungsver
pflichtungen — MCR (NL,L) -Er
gebnis 

Dies ist der Bestandteil der linearen Formel für Nichtlebensversicherungs- und 
-rückversicherungsverpflichtungen in Bezug auf die Lebensversicherungstätigkeit, 
der gemäß Artikel 252 Absätze 9 und 10 der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35 berechnet wird. 

C0030/R0020 Krankheitskostenversicherung 
und proportionale Rückver
sicherung — bester Schätz
wert (nach Abzug von Rück
versicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Nicht
lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die Krankheitskosten
versicherung und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge nach 
Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf Nichtlebens
versicherungstätigkeit. 

C0040/R0020 Krankheitskostenversicherung 
und proportionale Rückver
sicherung — gebuchte Prä
mien (nach Abzug von Rück
versicherung) in den letzten 
zwölf Monaten — Nicht
lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für die Krankheitskostenversicherung und die 
proportionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum 
nach Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze 
von null, in Bezug auf Nichtlebensversicherungstätigkeit. Auszunehmen ist der 
Betrag von Steuern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben werden. 

C0050/R0020 Krankheitskostenversicherung 
und proportionale Rückver
sicherung — Bester Schätz
wert (nach Abzug von Rück
versicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Lebens
versicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die Krankheitskosten
versicherung und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge nach 
Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf die Lebensver
sicherungstätigkeit. 

C0060/R0020 Krankheitskostenversicherung 
und proportionale Rückver
sicherung — Gebuchte Prä
mien (nach Abzug von Rück
versicherung) in den letzten 
12 Monaten — Lebensver
sicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für die Krankheitskostenversicherung und die 
proportionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum 
nach Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze 
von null, in Bezug auf die Lebensversicherungstätigkeit. Auszunehmen ist der 
Betrag von Steuern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben werden. 

C0030/R0030 Berufsunfähigkeitsversicherung 
und proportionale Rückver
sicherung — bester Schätz
wert (nach Abzug von Rück
versicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Nicht
lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die Berufsunfähigkeits
versicherung und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge nach 
Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf Nichtlebens
versicherungstätigkeit. 

C0040/R0030 Berufsunfähigkeitsversicherung 
und proportionale Rückver
sicherung — gebuchte Prä
mien (nach Abzug von Rück
versicherung) in den letzten 
zwölf Monaten — Nicht
lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für die Berufsunfähigkeitsversicherung und die 
proportionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum 
nach Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze 
von null, in Bezug auf Nichtlebensversicherungstätigkeit. Auszunehmen ist der 
Betrag von Steuern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben werden. 

C0050/R0030 Berufsunfähigkeitsversicherung 
und proportionale Rückver
sicherung — Bester Schätz
wert (nach Abzug von Rück
versicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Lebens
versicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die Berufsunfähigkeits
versicherung und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge nach 
Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf die Lebensver
sicherungstätigkeit.
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ELEMENT HINWEISE 

C0060/R0030 Berufsunfähigkeitsversicherung 
und proportionale Rückver
sicherung — Gebuchte Prä
mien (nach Abzug von Rück
versicherung) in den letzten 
12 Monaten — Lebensver
sicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für die Berufsunfähigkeitsversicherung und die 
proportionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum 
nach Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze 
von null, in Bezug auf die Lebensversicherungstätigkeit. Auszunehmen ist der 
Betrag von Steuern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben werden. 

C0030/R0040 Arbeitsunfallversicherung und 
proportionale Rückversiche
rung — bester Schätzwert 
(nach Abzug von Rückver
sicherung/Zweckgesellschaft) 
und versicherungstechnische 
Rückstellungen als Ganzes be
rechnet — Nichtlebensver
sicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die Arbeitsunfallver
sicherung und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge nach Abzug 
der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf Nichtlebensversiche
rungstätigkeit. 

C0040/R0040 Arbeitsunfallversicherung und 
proportionale Rückversiche
rung — gebuchte Prämien 
(nach Abzug von Rückver
sicherung) in den letzten zwölf 
Monaten — Nichtlebensver
sicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für die Arbeitsunfallversicherung und die pro
portionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum nach 
Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze von null, 
in Bezug auf Nichtlebensversicherungstätigkeit. Auszunehmen ist der Betrag von 
Steuern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben werden. 

C0050/R0040 Arbeitsunfallversicherung und 
proportionale Rückversiche
rung — Bester Schätzwert 
(nach Abzug von Rückver
sicherung/Zweckgesellschaft) 
und versicherungstechnische 
Rückstellungen als Ganzes be
rechnet — Lebensversiche
rungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die Arbeitsunfallver
sicherung und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge nach Abzug 
der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf die Lebensversiche
rungstätigkeit. 

C0060/R0040 Arbeitsunfallversicherung und 
proportionale Rückversiche
rung — Gebuchte Prämien 
(nach Abzug von Rückver
sicherung) in den letzten 
12 Monaten — Lebensver
sicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für die Arbeitsunfallversicherung und die pro
portionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum nach 
Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze von null, 
in Bezug auf Lebensversicherungstätigkeit. Auszunehmen ist der Betrag von Steu
ern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben werden. 

C0030/R0050 Kraftfahrzeughaftpflichtver
sicherung und proportionale 
Rückversicherung — bester 
Schätzwert (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Nicht
lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die Kraftfahrzeughaft
pflichtversicherung und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge 
nach Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und ge
genüber Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf Nicht
lebensversicherungstätigkeit. 

C0040/R0050 Kraftfahrzeughaftpflichtver
sicherung und proportionale 
Rückversicherung — gebuchte 
Prämien (nach Abzug von 
Rückversicherung) in den letz
ten 12 Monaten — Nicht
lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung und 
die proportionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum 
nach Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze von 
null, in Bezug auf Nichtlebensversicherungstätigkeit. Auszunehmen ist der Betrag 
von Steuern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben werden.
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C0050/R0050 Kraftfahrzeughaftpflichtver
sicherung und proportionale 
Rückversicherung — Bester 
Schätzwert (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Lebens
versicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die Kraftfahrzeughaft
pflichtversicherung und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge 
nach Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und ge
genüber Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf die 
Lebensversicherungstätigkeit. 

C0060/R0050 Kraftfahrzeughaftpflichtver
sicherung und proportionale 
Rückversicherung — Ge
buchte Prämien (nach Abzug 
von Rückversicherung) in den 
letzten 12 Monaten — Le
bensversicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung und 
die proportionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum 
nach Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze von 
null, in Bezug auf die Lebensversicherungstätigkeit. Auszunehmen ist der Betrag 
von Steuern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben werden. 

C0030/R0060 Sonstige Kraftfahrtversicherung 
und proportionale Rückver
sicherung — bester Schätz
wert (nach Abzug von Rück
versicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Nicht
lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die sonstige Kraftfahrt
versicherung und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge nach 
Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf Nichtlebens
versicherungstätigkeit. 

C0040/R0060 Sonstige Kraftfahrtversicherung 
und proportionale Rückver
sicherung — gebuchte Prä
mien (nach Abzug von Rück
versicherung) in den letzten 
zwölf Monaten — Nicht
lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für die sonstige Kraftfahrtversicherung und die 
proportionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum 
nach Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze 
von null, in Bezug auf Nichtlebensversicherungstätigkeit. Auszunehmen ist der 
Betrag von Steuern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben werden. 

C0050/R0060 Sonstige Kraftfahrtversicherung 
und proportionale Rückver
sicherung — Bester Schätz
wert (nach Abzug von Rück
versicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Lebens
versicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die sonstige Kraftfahrt
versicherung und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge nach 
Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf die Lebensver
sicherungstätigkeit. 

C0060/R0060 Sonstige Kraftfahrtversicherung 
und proportionale Rückver
sicherung — Gebuchte Prä
mien (nach Abzug von Rück
versicherung) in den letzten 
12 Monaten — Lebensver
sicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für die sonstige Kraftfahrtversicherung und die 
proportionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum 
nach Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze 
von null, in Bezug auf die Lebensversicherungstätigkeit. Auszunehmen ist der 
Betrag von Steuern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben werden. 

C0030/R0070 See-, Luftfahrt- und Transport
versicherung und proportio
nale Rückversicherung — 
bester Schätzwert (nach Abzug 
von Rückversicherung/Zweck
gesellschaft) und versiche
rungstechnische Rückstellun
gen als Ganzes berechnet — 
Nichtlebensversicherungstätig
keit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die See-, Luftfahrt- und 
Transportversicherung und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge 
nach Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und ge
genüber Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf Nicht
lebensversicherungstätigkeit.
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C0040/R0070 See-, Luftfahrt- und Transport
versicherung und proportio
nale Rückversicherung — ge
buchte Prämien (nach Abzug 
von Rückversicherung) in den 
letzten zwölf Monaten — 
Nichtlebensversicherungstätig
keit 

Dies sind die gebuchten Prämien für die See-, Luftfahrt- und Transportversiche
rung und die proportionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölf
monatszeitraum nach Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer 
Untergrenze von null, in Bezug auf Nichtlebensversicherungstätigkeit. Auszuneh
men ist der Betrag von Steuern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben werden. 

C0050/R0070 See-, Luftfahrt- und Transport
versicherung und proportio
nale Rückversicherung — 
Bester Schätzwert (nach Abzug 
von Rückversicherung/Zweck
gesellschaft) und versiche
rungstechnische Rückstellun
gen als Ganzes berechnet — 
Lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die See-, Luftfahrt- und 
Transportversicherung und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge 
nach Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und ge
genüber Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf die 
Lebensversicherungstätigkeit. 

C0060/R0070 See-, Luftfahrt- und Transport
versicherung und proportio
nale Rückversicherung — Ge
buchte Prämien (nach Abzug 
von Rückversicherung) in den 
letzten 12 Monaten — Le
bensversicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für die See-, Luftfahrt- und Transportversiche
rung und die proportionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölf
monatszeitraum nach Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer 
Untergrenze von null, in Bezug auf die Lebensversicherungstätigkeit. Auszuneh
men ist der Betrag von Steuern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben werden. 

C0030/R0080 Feuer- und andere Sachver
sicherungen und proportionale 
Rückversicherung — bester 
Schätzwert (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Nicht
lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für Feuer- und andere 
Sachversicherungen und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge 
nach Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und ge
genüber Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf Nicht
lebensversicherungstätigkeit. 

C0040/R0080 Feuer- und andere Sachver
sicherungen und proportionale 
Rückversicherung — gebuchte 
Prämien (nach Abzug von 
Rückversicherung) in den letz
ten zwölf Monaten — Nicht
lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für Feuer- und andere Sachversicherungen und 
die proportionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum 
nach Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze von 
null, in Bezug auf Nichtlebensversicherungstätigkeit. Auszunehmen ist der Betrag 
von Steuern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben werden. 

C0050/R0080 Feuer- und andere Sachver
sicherungen und proportionale 
Rückversicherung — Bester 
Schätzwert (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Lebens
versicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für Feuer- und andere 
Sachversicherungen und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge 
nach Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und ge
genüber Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf die 
Lebensversicherungstätigkeit. 

C0060/R0080 Feuer- und andere Sachver
sicherungen und proportionale 
Rückversicherung — Ge
buchte Prämien (nach Abzug 
von Rückversicherung) in den 
letzten 12 Monaten — Le
bensversicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für Feuer- und andere Sachversicherungen und 
die proportionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum 
nach Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze von 
null, in Bezug auf die Lebensversicherungstätigkeit. Auszunehmen ist der Betrag 
von Steuern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben werden.

DE L 120/1036 Amtsblatt der Europäischen Union 5.5.2023



 

ELEMENT HINWEISE 

C0030/R0090 Allgemeine Haftpflichtver
sicherung und proportionale 
Rückversicherung — bester 
Schätzwert (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Nicht
lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die allgemeine Haft
pflichtversicherung und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge 
nach Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und ge
genüber Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf Nicht
lebensversicherungstätigkeit. 

C0040/R0090 Allgemeine Haftpflichtver
sicherung und proportionale 
Rückversicherung — gebuchte 
Prämien (nach Abzug von 
Rückversicherung) in den letz
ten zwölf Monaten — Nicht
lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für die allgemeine Haftpflichtversicherung und 
die proportionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum 
nach Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze von 
null, in Bezug auf Nichtlebensversicherungstätigkeit. Auszunehmen ist der Betrag 
von Steuern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben werden. 

C0050/R0090 Allgemeine Haftpflichtver
sicherung und proportionale 
Rückversicherung — Bester 
Schätzwert (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Lebens
versicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die allgemeine Haft
pflichtversicherung und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge 
nach Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und ge
genüber Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf die 
Lebensversicherungstätigkeit. 

C0060/R0090 Allgemeine Haftpflichtver
sicherung und proportionale 
Rückversicherung — Ge
buchte Prämien (nach Abzug 
von Rückversicherung) in den 
letzten 12 Monaten — Le
bensversicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für die allgemeine Haftpflichtversicherung und 
die proportionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum 
nach Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze von 
null, in Bezug auf die Lebensversicherungstätigkeit. Auszunehmen ist der Betrag 
von Steuern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben werden. 

C0030/R0100 Kredit- und Kautionsversiche
rung und proportionale Rück
versicherung — bester 
Schätzwert (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Nicht
lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die Kredit- und Kauti
onsversicherung und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge nach 
Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf Nichtlebens
versicherungstätigkeit. 

C0040/R0100 Kredit- und Kautionsversiche
rung und proportionale Rück
versicherung — gebuchte 
Prämien (nach Abzug von 
Rückversicherung) in den letz
ten zwölf Monaten — Nicht
lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für die Kredit- und Kautionsversicherung und die 
proportionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum 
nach Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze 
von null, in Bezug auf Nichtlebensversicherungstätigkeit. Auszunehmen ist der 
Betrag von Steuern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben werden. 

C0050/R0100 Kredit- und Kautionsversiche
rung und proportionale Rück
versicherung — Bester 
Schätzwert (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Lebens
versicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die Kredit- und Kauti
onsversicherung und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge nach 
Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf die Lebensver
sicherungstätigkeit.
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C0060/R0100 Kredit- und Kautionsversiche
rung und proportionale Rück
versicherung — Gebuchte 
Prämien (nach Abzug von 
Rückversicherung) in den letz
ten 12 Monaten — Lebens
versicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für die Kredit- und Kautionsversicherung und die 
proportionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum 
nach Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze 
von null, in Bezug auf die Lebensversicherungstätigkeit. Auszunehmen ist der 
Betrag von Steuern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben werden. 

C0030/R0110 Rechtsschutzversicherung und 
proportionale Rückversiche
rung — bester Schätzwert 
(nach Abzug von Rückver
sicherung/Zweckgesellschaft) 
und versicherungstechnische 
Rückstellungen als Ganzes be
rechnet — Nichtlebensver
sicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die Rechtsschutzver
sicherung und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge nach Abzug 
der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf Nichtlebensversiche
rungstätigkeit. 

C0040/R0110 Rechtsschutzversicherung und 
proportionale Rückversiche
rung — gebuchte Prämien 
(nach Abzug von Rückver
sicherung) in den letzten zwölf 
Monaten — Nichtlebensver
sicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für die Rechtsschutzversicherung und die pro
portionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum nach 
Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze von null, 
in Bezug auf Nichtlebensversicherungstätigkeit. Auszunehmen ist der Betrag von 
Steuern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben werden. 

C0050/R0110 Rechtsschutzversicherung und 
proportionale Rückversiche
rung — Bester Schätzwert 
(nach Abzug von Rückver
sicherung/Zweckgesellschaft) 
und versicherungstechnische 
Rückstellungen als Ganzes be
rechnet — Lebensversiche
rungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die Rechtsschutzver
sicherung und die proportionale Rückversicherung ohne Risikomarge nach Abzug 
der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf die Lebensversiche
rungstätigkeit. 

C0060/R0110 Rechtsschutzversicherung und 
proportionale Rückversiche
rung — Gebuchte Prämien 
(nach Abzug von Rückver
sicherung) in den letzten 
12 Monaten — Lebensver
sicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für die Rechtsschutzversicherung und die pro
portionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum nach 
Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze von null, 
in Bezug auf die Lebensversicherungstätigkeit. Auszunehmen ist der Betrag von 
Steuern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben werden. 

C0030/R0120 Beistand und proportionale 
Rückversicherung — bester 
Schätzwert (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Nicht
lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für Beistand und die pro
portionale Rückversicherung ohne Risikomarge nach Abzug der einforderbaren 
Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften mit 
einer Untergrenze von null, in Bezug auf Nichtlebensversicherungstätigkeit. 

C0040/R0120 Beistand und proportionale 
Rückversicherung — gebuchte 
Prämien (nach Abzug von 
Rückversicherung) in den letz
ten 12 Monaten — Nicht
lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für Beistand und die proportionale Rückversiche
rung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum nach Abzug der Prämien für 
Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf Nicht
lebensversicherungstätigkeit. Auszunehmen ist der Betrag von Steuern oder Ent
gelten, die mit Prämien erhoben werden.
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C0050/R0120 Beistand und proportionale 
Rückversicherung — Bester 
Schätzwert (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Lebens
versicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für Beistand und die pro
portionale Rückversicherung ohne Risikomarge nach Abzug der einforderbaren 
Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften mit 
einer Untergrenze von null, in Bezug auf die Lebensversicherungstätigkeit. 

C0060/R0120 Beistand und proportionale 
Rückversicherung — Ge
buchte Prämien (nach Abzug 
von Rückversicherung) in den 
letzten 12 Monaten — Le
bensversicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für Beistand und die proportionale Rückversiche
rung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum nach Abzug der Prämien für 
Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf die Le
bensversicherungstätigkeit. Auszunehmen ist der Betrag von Steuern oder Entgel
ten, die mit Prämien erhoben werden. 

C0030/R0130 Versicherung gegen verschie
dene finanzielle Verluste und 
proportionale Rückversiche
rung — bester Schätzwert 
(nach Abzug von Rückver
sicherung/Zweckgesellschaft) 
und versicherungstechnische 
Rückstellungen als Ganzes be
rechnet — Nichtlebensver
sicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die Versicherung gegen 
verschiedene finanzielle Verluste und die proportionale Rückversicherung ohne 
Risikomarge nach Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsver
trägen und gegenüber Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null, in 
Bezug auf Nichtlebensversicherungstätigkeit. 

C0040/R0130 Versicherung gegen verschie
dene finanzielle Verluste und 
proportionale Rückversiche
rung — gebuchte Prämien 
(nach Abzug von Rückver
sicherung) in den letzten zwölf 
Monaten — Nichtlebensver
sicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für die Versicherung gegen verschiedene finan
zielle Verluste und die proportionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) 
Zwölfmonatszeitraum nach Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge 
mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf Nichtlebensversicherungstätigkeit. 
Auszunehmen ist der Betrag von Steuern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben 
werden. 

C0050/R0130 Versicherung gegen verschie
dene finanzielle Verluste und 
proportionale Rückversiche
rung — Bester Schätzwert 
(nach Abzug von Rückver
sicherung/Zweckgesellschaft) 
und versicherungstechnische 
Rückstellungen als Ganzes be
rechnet — Lebensversiche
rungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die Versicherung gegen 
verschiedene finanzielle Verluste und die proportionale Rückversicherung ohne 
Risikomarge nach Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsver
trägen und gegenüber Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null, in 
Bezug auf die Lebensversicherungstätigkeit. 

C0060/R0130 Versicherung gegen verschie
dene finanzielle Verluste und 
proportionale Rückversiche
rung — Gebuchte Prämien 
(nach Abzug von Rückver
sicherung) in den letzten 
12 Monaten — Lebensver
sicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für die Versicherung gegen verschiedene finan
zielle Verluste und die proportionale Rückversicherung im letzten (gleitenden) 
Zwölfmonatszeitraum nach Abzug der Prämien für Rückversicherungsverträge 
mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf die Lebensversicherungstätigkeit. 
Auszunehmen ist der Betrag von Steuern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben 
werden.
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C0030/R0140 Nichtproportionale Kranken
rückversicherung — bester 
Schätzwert (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Nicht
lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die nichtproportionale 
Krankenrückversicherung ohne Risikomarge nach Abzug der einforderbaren Be
träge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften mit ei
ner Untergrenze von null, in Bezug auf Nichtlebensversicherungstätigkeit. 

C0040/R0140 Nichtproportionale Kranken
rückversicherung — gebuchte 
Prämien (nach Abzug von 
Rückversicherung) in den letz
ten zwölf Monaten — Nicht
lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für die nichtproportionale Krankenrückversiche
rung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum nach Abzug der Prämien für 
Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf Nicht
lebensversicherungstätigkeit. Auszunehmen ist der Betrag von Steuern oder Ent
gelten, die mit Prämien erhoben werden. 

C0050/R0140 Nichtproportionale Kranken
rückversicherung — bester 
Schätzwert (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Lebens
versicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die nichtproportionale 
Krankenrückversicherung ohne Risikomarge nach Abzug der einforderbaren Be
träge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften mit ei
ner Untergrenze von null, in Bezug auf Lebensversicherungstätigkeit. 

C0060/R0140 Nichtproportionale Kranken
rückversicherung — gebuchte 
Prämien (nach Abzug von 
Rückversicherung) in den letz
ten zwölf Monaten — Le
bensversicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für die nichtproportionale Krankenrückversiche
rung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum nach Abzug der Prämien für 
Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf Lebens
versicherungstätigkeit. Auszunehmen ist der Betrag von Steuern oder Entgelten, 
die mit Prämien erhoben werden. 

C0030/R0150 Nichtproportionale Unfallrück
versicherung — bester 
Schätzwert (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Nicht
lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die nichtproportionale 
Unfallrückversicherung ohne Risikomarge nach Abzug der einforderbaren Beträge 
aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften mit einer 
Untergrenze von null, in Bezug auf Nichtlebensversicherungstätigkeit. 

C0040/R0150 Nichtproportionale Unfallrück
versicherung — gebuchte 
Prämien (nach Abzug von 
Rückversicherung) in den letz
ten zwölf Monaten — Nicht
lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für die nichtproportionale Unfallrückversiche
rung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum nach Abzug der Prämien für 
Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf Nicht
lebensversicherungstätigkeit. Auszunehmen ist der Betrag von Steuern oder Ent
gelten, die mit Prämien erhoben werden. 

C0050/R0150 Nichtproportionale Unfallrück
versicherung — bester 
Schätzwert (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Lebens
versicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die nichtproportionale 
Unfallrückversicherung ohne Risikomarge nach Abzug der einforderbaren Beträge 
aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften mit einer 
Untergrenze von null, in Bezug auf Lebensversicherungstätigkeit. 

C0060/R0150 Nichtproportionale Unfallrück
versicherung — gebuchte 
Prämien (nach Abzug von 
Rückversicherung) in den letz
ten zwölf Monaten — Le
bensversicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für die nichtproportionale Unfallrückversiche
rung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum nach Abzug der Prämien für 
Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf Lebens
versicherungstätigkeit. Auszunehmen ist der Betrag von Steuern oder Entgelten, 
die mit Prämien erhoben werden.
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C0030/R0160 Nichtproportionale See-, Luft
fahrt- und Transportrückver
sicherung — bester Schätz
wert (nach Abzug von Rück
versicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Nicht
lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die nichtproportionale 
See-, Luftfahrt- und Transportrückversicherung ohne Risikomarge nach Abzug der 
einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf Nichtlebensversiche
rungstätigkeit. 

C0040/R0160 Nichtproportionale See-, Luft
fahrt- und Transportrückver
sicherung — gebuchte Prä
mien (nach Abzug von Rück
versicherung) in den letzten 
zwölf Monaten — Nicht
lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für die nichtproportionale See-, Luftfahrt- und 
Transportrückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum nach Ab
zug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze von null, in 
Bezug auf Nichtlebensversicherungstätigkeit. Auszunehmen ist der Betrag von 
Steuern oder Entgelten, die mit Prämien erhoben werden. 

C0050/R0160 Nichtproportionale See-, Luft
fahrt- und Transportrückver
sicherung — bester Schätz
wert (nach Abzug von Rück
versicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Lebens
versicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die nichtproportionale 
See-, Luftfahrt- und Transportrückversicherung ohne Risikomarge nach Abzug der 
einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf Lebensversicherungs
tätigkeit. 

C0060/R0160 Nichtproportionale See-, Luft
fahrt- und Transportrückver
sicherung — gebuchte Prä
mien (nach Abzug von Rück
versicherung) in den letzten 
zwölf Monaten — Lebensver
sicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für die nichtproportionale See-, Luftfahrt- und 
Transportrückversicherung im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum nach Ab
zug der Prämien für Rückversicherungsverträge mit einer Untergrenze von null, in 
Bezug auf Lebensversicherungstätigkeit. Auszunehmen ist der Betrag von Steuern 
oder Entgelten, die mit Prämien erhoben werden. 

C0030/R0170 Nichtproportionale Sachrück
versicherung — bester 
Schätzwert (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Nicht
lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die nichtproportionale 
Sachrückversicherung ohne Risikomarge nach Abzug der einforderbaren Beträge 
aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften mit einer 
Untergrenze von null, in Bezug auf Nichtlebensversicherungstätigkeit. 

C0040/R0170 Nichtproportionale Sachrück
versicherung — gebuchte 
Prämien (nach Abzug von 
Rückversicherung) in den letz
ten zwölf Monaten — Nicht
lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für die nichtproportionale Sachrückversicherung 
im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum nach Abzug der Prämien für Rück
versicherungsverträge mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf Nichtlebens
versicherungstätigkeit. Auszunehmen ist der Betrag von Steuern oder Entgelten, 
die mit Prämien erhoben werden. 

C0050/R0170 Nichtproportionale Sachrück
versicherung — bester 
Schätzwert (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Lebens
versicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für die nichtproportionale 
Sachrückversicherung ohne Risikomarge nach Abzug der einforderbaren Beträge 
aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften mit einer 
Untergrenze von null, in Bezug auf Lebensversicherungstätigkeit. 

C0060/R0170 Nichtproportionale Sachrück
versicherung — gebuchte 
Prämien (nach Abzug von 
Rückversicherung) in den letz
ten zwölf Monaten — Le
bensversicherungstätigkeit 

Dies sind die gebuchten Prämien für die nichtproportionale Sachrückversicherung 
im letzten (gleitenden) Zwölfmonatszeitraum nach Abzug der Prämien für Rück
versicherungsverträge mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf Lebensver
sicherungstätigkeit. Auszunehmen ist der Betrag von Steuern oder Entgelten, die 
mit Prämien erhoben werden.
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C0070/R0200 Bestandteil der linearen Formel 
für Lebensversicherungs- und 
Rückversicherungsverpflichtun
gen — MCR (L,NL) -Ergebnis 

Dies ist der Bestandteil der linearen Formel für Lebensversicherungs- und -rück
versicherungsverpflichtungen in Bezug auf Nichtlebensversicherungstätigkeit, der 
gemäß Artikel 252 Absatz 4 und Absatz 5 der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35 berechnet wird. 

C0080/R0200 Bestandteil der linearen Formel 
für Lebensversicherungs- und 
Rückversicherungsverpflichtun
gen — MCR (L,L) -Ergebnis 

Dies ist der Bestandteil der linearen Formel für Lebensversicherungs- und -rück
versicherungsverpflichtungen in Bezug auf die Lebensversicherungstätigkeit, der 
gemäß Artikel 252 Absätze 9 und 10 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 
berechnet wird. 

C0090/R0210 Verpflichtungen mit Über
schussbeteiligung — garan
tierte Leistungen — bester 
Schätzwert (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Nicht
lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Risikomarge für ga
rantierte Leistungen in Bezug auf Lebensversicherungsverpflichtungen mit Über
schussbeteiligung nach Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungs
verträgen und gegenüber Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null, 
bezogen auf Nichtlebensversicherungstätigkeit, sowie versicherungstechnische 
Rückstellungen ohne Risikomarge für Rückversicherungsverpflichtungen, bei de
nen die zugrunde liegenden Versicherungsverpflichtungen eine Überschussbetei
ligung beinhalten, nach Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungs
verträgen und gegenüber Zweckgesellschaften, mit einer Untergrenze von null, 
bezogen auf Nichtlebensversicherungstätigkeit. 

C0110/R0210 Verpflichtungen mit Über
schussbeteiligung — garan
tierte Leistungen — Bester 
Schätzwert (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Lebens
versicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Risikomarge für ga
rantierte Leistungen in Bezug auf Lebensversicherungsverpflichtungen mit Über
schussbeteiligung nach Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungs
verträgen und gegenüber Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null, 
bezogen auf die Lebensversicherungstätigkeit, sowie versicherungstechnische Rück
stellungen ohne Risikomarge für Rückversicherungsverpflichtungen, bei denen die 
zugrunde liegenden Versicherungsverpflichtungen eine Überschussbeteiligung be
inhalten, nach Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen 
und gegenüber Zweckgesellschaften, mit einer Untergrenze von null, bezogen auf 
die Lebensversicherungstätigkeit. 

C0090/R0220 Verpflichtungen mit Über
schussbeteiligung — künftige 
Überschussbeteiligungen — 
bester Schätzwert (nach Abzug 
von Rückversicherung/Zweck
gesellschaft) und versiche
rungstechnische Rückstellun
gen als Ganzes berechnet — 
Nichtlebensversicherungstätig
keit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Risikomarge für 
künftige Überschussbeteiligungen in Bezug auf Lebensversicherungsverpflichtun
gen mit Überschussbeteiligung nach Abzug der einforderbaren Beträge aus Rück
versicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze 
von null, bezogen auf Nichtlebensversicherungstätigkeit. 

C0110/R0220 Verpflichtungen mit Über
schussbeteiligung — künftige 
Überschussbeteiligungen — 
bester Schätzwert (nach Abzug 
von Rückversicherung/Zweck
gesellschaft) und versiche
rungstechnische Rückstellun
gen als Ganzes berechnet — 
Lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Risikomarge für 
künftige Überschussbeteiligungen in Bezug auf Lebensversicherungsverpflichtun
gen mit Überschussbeteiligung nach Abzug der einforderbaren Beträge aus Rück
versicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze 
von null, bezogen auf die Lebensversicherungstätigkeit. 

C0090/R0230 Verpflichtungen aus index- 
und fondsgebundenen Ver
sicherungen — bester Schätz
wert (nach Abzug von Rück
versicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Nicht
lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Risikomarge für in
dex- und fondsgebundene Lebensversicherungsverpflichtungen und Rückversiche
rungsverpflichtungen in Bezug auf solche Versicherungsverpflichtungen nach Ab
zug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf Nichtlebens
versicherungstätigkeit.
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C0110/R0230 Verpflichtungen aus index- 
und fondsgebundenen Ver
sicherungen — bester Schätz
wert (nach Abzug von Rück
versicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Lebens
versicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Risikomarge für in
dex- und fondsgebundene Lebensversicherungsverpflichtungen und Rückversiche
rungsverpflichtungen in Bezug auf solche Versicherungsverpflichtungen nach Ab
zug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften mit einer Untergrenze von null, in Bezug auf Lebensversiche
rungstätigkeit. 

C0090/R0240 Sonstige Verpflichtungen aus 
Lebens(rück)- und Kranken 
(rück)versicherungen — bester 
Schätzwert (nach Abzug der 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Nicht
lebensversicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Risikomarge für 
sonstige Lebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen in Bezug 
auf solche Versicherungsverpflichtungen nach Abzug der einforderbaren Beträge 
aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften mit einer 
Untergrenze von null, in Bezug auf Nichtlebensversicherungstätigkeit. 

C0110/R0240 Sonstige Verpflichtungen aus 
Lebens(rück)- und Kranken 
(rück)versicherungen — bester 
Schätzwert (nach Abzug der 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) und versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet — Lebens
versicherungstätigkeit 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Risikomarge für 
sonstige Lebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen in Bezug 
auf solche Versicherungsverpflichtungen nach Abzug der einforderbaren Beträge 
aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften mit einer 
Untergrenze von null, bezogen auf die Lebensversicherungstätigkeit. 

C0100/R0250 Gesamtes Risikokapital für alle 
Lebens(rück)versicherungsver
pflichtungen — Gesamtbetrag 
Risikokapital (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) — Nichtlebensver
sicherungstätigkeit 

Dies ist der Gesamtbetrag des Risikokapitals aller Verträge, die Lebensversiche
rungs- oder Rückversicherungsverpflichtungen mit den höchsten Beträgen begrün
den, die das Versicherungsunternehmen im Todesfall oder bei Invalidität der Ver
sicherten gemäß dem Vertrag nach Abzug der aus Rückversicherungsverträgen 
und gegenüber Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge zahlen würde, sowie 
des erwarteten Barwerts der im Todesfall oder bei Invalidität zu zahlenden Renten 
abzüglich des besten Netto-Schätzwerts mit einer Untergrenze von null, in Bezug 
auf Nichtlebensversicherungstätigkeit. 

C0120/R0250 Gesamtes Risikokapital für alle 
Lebens(rück)versicherungsver
pflichtungen — gesamtes Ri
sikokapital (nach Abzug von 
Rückversicherung/Zweckgesell
schaft) — Lebensversiche
rungstätigkeit 

Dies ist der Gesamtbetrag des Risikokapitals aller Verträge, die Lebensversiche
rungs- oder Rückversicherungsverpflichtungen mit den höchsten Beträgen begrün
den, die das Versicherungsunternehmen im Todesfall oder bei Invalidität der Ver
sicherten gemäß dem Vertrag nach Abzug der aus Rückversicherungsverträgen 
und gegenüber Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge zahlen würde, sowie 
des erwarteten Barwerts der im Todesfall oder bei Invalidität zu zahlenden Renten 
abzüglich des besten Netto-Schätzwerts mit einer Untergrenze von null, in Bezug 
auf die Lebensversicherungstätigkeit. 

C0130/R0300 Berechnung der gesamten 
MCR — lineare MCR 

Die lineare Mindestkapitalanforderung entspricht der Summe aus dem Bestandteil 
der linearen Formel für Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsver
pflichtungen und dem Bestandteil der linearen Formel für Lebensversicherungs- 
und Rückversicherungsverpflichtungen und wird gemäß Artikel 249 der Delegier
ten Verordnung (EU) 2015/35 ermittelt.
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C0130/R0310 Berechnung der gesamten 
MCR — SCR 

Dies ist die aktuellste im Einklang mit den Artikeln 103 bis 127 der Richtlinie 
2009/138/EG zu berechnende und vorzulegende SCR, die entweder die des ent
sprechenden Jahres oder eine neuere ist, sofern die SCR neu berechnet wurde 
(z. B. aufgrund einer Änderung des Risikoprofils), einschließlich Kapitalaufschlag. 
Unternehmen, die zur Berechnung der SCR ein internes Modell oder internes 
Partialmodell verwenden, geben die entsprechende SCR an; davon ausgenommen 
sind Fälle, in denen die nationale Aufsicht gemäß Artikel 129 Absatz 3 der 
Richtlinie 2009/138/EG eine Bezugnahme auf die Standardformel fordert. 

C0130/R0320 Berechnung der gesamten 
MCR — MCR-Obergrenze 

Die Obergrenze beträgt 45 % der berechneten SCR einschließlich aller Kapitalauf
schläge gemäß Artikel 129 Absatz 3 der Richtlinie 2009/138/EG. 

C0130/R0330 Berechnung der gesamten 
MCR — MCR-Untergrenze 

Die Untergrenze beträgt 25 % der berechneten SCR einschließlich aller Kapital
aufschläge gemäß Artikel 129 Absatz 3 der Richtlinie 2009/138/EG. 

C0130/R0340 Berechnung der gesamten 
MCR — kombinierte MCR 

Dies ist das Ergebnis des Formelbestandteils, der gemäß Artikel 248 Absatz 2 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 berechnet wird. 

C0130/R0350 Berechnung der gesamten 
MCR — absolute Untergrenze 
der MCR 

Dieser Wert wird gemäß Artikel 129 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie 
2009/138/EG und Artikel 253 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 be
rechnet. 

C0130/R0400 Mindestkapitalanforderung Dies ist das Ergebnis des Formelbestandteils, der gemäß Artikel 248 Absatz 1 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 berechnet wird. 

C0140/R0500 Berechnung der fiktiven MCR 
für Nichtlebens- und Lebens
versicherungstätigkeit — fik
tive lineare MCR — Nicht
lebensversicherungstätigkeit 

Dieser Wert wird gemäß Artikel 252 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35 berechnet. 

C0150/R0500 Berechnung der fiktiven MCR 
für Nichtlebens- und Lebens
versicherungstätigkeit — fik
tive lineare MCR — Lebens
versicherungstätigkeit 

Dieser Wert wird gemäß Artikel 252 Absatz 9 der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35 berechnet. 

C0140/R0510 Berechnung der fiktiven MCR 
für Nichtlebens- und Lebens
versicherungstätigkeit — fik
tive SCR ohne Aufschlag 
(jährliche oder neueste Be
rechnung) — Nichtlebensver
sicherungstätigkeit 

Dies ist die aktuellste im Einklang mit den Artikeln 103 bis 127 der Richtlinie 
2009/138/EG zu berechnende und vorzulegende fiktive SCR, die entweder die des 
entsprechenden Jahres oder eine neuere ist, sofern die fiktive SCR neu berechnet 
wurde (z. B. aufgrund einer Änderung des Risikoprofils), ohne Kapitalaufschlag. 
Unternehmen, die zur Berechnung der SCR ein internes Modell oder internes 
Partialmodell verwenden, geben die entsprechende SCR an; davon ausgenommen 
sind Fälle, in denen die nationale Aufsicht gemäß Artikel 129 Absatz 3 der 
Richtlinie 2009/138/EG eine Bezugnahme auf die Standardformel fordert.
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C0150/R0510 Berechnung der fiktiven MCR 
für Nichtlebens- und Lebens
versicherungstätigkeit — fik
tive SCR ohne Aufschlag 
(jährliche oder neueste Be
rechnung) — Lebensversiche
rungstätigkeit 

Dies ist die aktuellste im Einklang mit den Artikeln 103 bis 127 der Richtlinie 
2009/138/EG zu berechnende und vorzulegende fiktive SCR, die entweder die des 
entsprechenden Jahres oder eine neuere ist, sofern die fiktive SCR neu berechnet 
wurde (z. B. aufgrund einer Änderung des Risikoprofils), ohne Kapitalaufschlag. 
Unternehmen, die zur Berechnung der SCR ein internes Modell oder internes 
Partialmodell verwenden, geben die entsprechende SCR an; davon ausgenommen 
sind Fälle, in denen die nationale Aufsicht gemäß Artikel 129 Absatz 3 der 
Richtlinie 2009/138/EG eine Bezugnahme auf die Standardformel fordert. 

C0140/R0520 Berechnung der fiktiven MCR 
für Nichtlebens- und Lebens
versicherungstätigkeit — 
Obergrenze der fiktiven 
MCR — Nichtlebensversiche
rungstätigkeit 

Die Obergrenze beträgt 45 % der fiktiven Nichtlebensversicherungs-SCR ein
schließlich der Kapitalaufschläge für Nichtlebensversicherungen gemäß Artikel 129 
Absatz 3 der Richtlinie 2009/138/EG. 

C0150/R0520 Berechnung der fiktiven MCR 
für Nichtlebens- und Lebens
versicherungstätigkeit — 
Obergrenze der fiktiven 
MCR — Lebensversicherungs
tätigkeit 

Die Obergrenze beträgt 45 % der fiktiven Lebensversicherungs-SCR einschließlich 
der Kapitalaufschläge für Lebensversicherungen gemäß Artikel 129 Absatz 3 der 
Richtlinie 2009/138/EG. 

C0140/R0530 Berechnung der fiktiven MCR 
für Nichtlebens- und Lebens
versicherungstätigkeit — Un
tergrenze der fiktiven MCR — 
Nichtlebensversicherungstätig
keit 

Die Untergrenze beträgt 25 % der fiktiven Nichtlebensversicherungs-SCR ein
schließlich der Kapitalaufschläge für Nichtlebensversicherungen gemäß Artikel 129 
Absatz 3 der Richtlinie 2009/138/EG. 

C0150/R0530 Berechnung der fiktiven MCR 
für Nichtlebens- und Lebens
versicherungstätigkeit — Un
tergrenze der fiktiven MCR — 
Lebensversicherungstätigkeit 

Die Untergrenze beträgt 25 % der fiktiven Lebensversicherungs-SCR einschließlich 
der Kapitalaufschläge für Lebensversicherungen gemäß Artikel 129 Absatz 3 der 
Richtlinie 2009/138/EG. 

C0140/R0540 Berechnung der fiktiven MCR 
für Nichtlebens- und Lebens
versicherungstätigkeit — fik
tive kombinierte MCR — 
Nichtlebensversicherungstätig
keit 

Dieser Wert wird gemäß Artikel 252 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35 berechnet.
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C0150/R0540 Berechnung der fiktiven MCR 
für Nichtlebens- und Lebens
versicherungstätigkeit — fik
tive kombinierte MCR — Le
bensversicherungstätigkeit 

Dieser Wert wird gemäß Artikel 252 Absatz 8 der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35 berechnet. 

C0140/R0550 Berechnung der fiktiven MCR 
für Nichtlebens- und Lebens
versicherungstätigkeit — ab
solute Untergrenze der fiktiven 
MCR — Nichtlebensversiche
rungstätigkeit 

Dies ist der in Artikel 129 Absatz 1 Buchstabe d Ziffer i der Richtlinie 
2009/138/EG genannte Betrag vor Berücksichtigung des Artikels 253 der Dele
gierten Verordnung (EU) 2015/35. 

C0150/R0550 Berechnung der fiktiven MCR 
für Nichtlebens- und Lebens
versicherungstätigkeit — ab
solute Untergrenze der fiktiven 
MCR — Lebensversicherungs
tätigkeit 

Dies ist der in Artikel 129 Absatz 1 Buchstabe d Ziffer ii der Richtlinie 
2009/138/EG genannte Betrag vor Berücksichtigung des Artikels 253 der Dele
gierten Verordnung (EU) 2015/35. 

C0140/R0560 Berechnung der fiktiven MCR 
für Nichtlebens- und Lebens
versicherungstätigkeit — fik
tive MCR — Nichtlebensver
sicherungstätigkeit 

Dies ist die fiktive Nichtlebensversicherungs-Mindestkapitalanforderung, die gemäß 
Artikel 252 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 berechnet wird. 

C0150/R0560 Berechnung der fiktiven MCR 
für Nichtlebens- und Lebens
versicherungstätigkeit — fik
tive MCR — Lebensversiche
rungstätigkeit 

Dies ist die fiktive Lebensversicherungs-MCR, die gemäß Artikel 252 Absatz 7 
der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 berechnet wird. 
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